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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

19.11.1957 

Geschäftszahl 

5Os453/57 

Norm 

KfV 1955 §66; 

StPolO §1 Z14; 

Rechtssatz 

Eine auf einem Damm verlaufende, mit Randsteinen abgegrenzte und einen selbständigen Straßenkörper 
bildende Durchzugsstraße, die von angrenzenden Häusern und Gärten durch die Böschung des Dammes und die 
Zäune der Gärten abgetrennt ist, führt nicht durch verbautes Gebiet. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1957/11/19 5  Os   453/57 

Veröff: ZVR 1958/52 S 72 
 

Rechtssatznummer 

RS0065785 


